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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/59/503/Add.3)] 

59/263. Die Menschenrechtssituation in Myanmar 

 Die Generalversammlung, 

 erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen gehalten sind, die 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen und ihren Verpflichtungen 
aus den verschiedenen internationalen Rechtsakten auf diesem Gebiet nachzukommen, 

 in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen über die Menschenrechtssituation in 
Myanmar, zuletzt Resolution 58/247 vom 23. Dezember 2003, derjenigen der 
Menschenrechtskommission, zuletzt Resolution 2004/61 vom 21. April 20041, sowie der 
Schlussfolgerungen der Sondersitzung des Ausschusses der Internationalen 
Arbeitskonferenz für die Anwendung der Normen vom 5. Juni 2004, 

 eingedenk der Resolutionen des Sicherheitsrats 1460 (2003) vom 30. Januar 2003 und 
1539 (2004) vom 22. April 2004, 

 in der Erkenntnis, dass gute Regierungsführung, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
die Achtung der Menschenrechte für eine nachhaltige Entwicklung und ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum unverzichtbar sind, 

 1. begrüßt 

 a) den Bericht des Generalsekretärs2 und den Zwischenbericht des 
Sonderberichterstatters der Menschenrechtskommission über die Menschenrechtssituation 
in Myanmar3; 

 b) das persönliche Engagement des Generalsekretärs hinsichtlich der Situation in 
Myanmar und seine Erklärung vom 17. August 2004, in der er die Regierung Myanmars 
auffordert, Daw Aung San Suu Kyi unverzüglich freizulassen und mit der Nationalen Liga 

_______________ 
1 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, 
Abschnitt A. 
2 A/59/269. 
3 Siehe A/59/311. 
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für Demokratie und anderen politischen Parteien in einen sachbezogenen Dialog 
einzutreten; 

 c) die Einsetzung eines Ausschusses für die Verhütung der Rekrutierung 
Minderjähriger als Soldaten durch die Regierung und ihre Gespräche mit dem 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen über den Abschluss eines Aktionsplans, und betont, 
dass die Regierung eng mit dem Kinderhilfswerk zusammenarbeiten muss; 

 d) die Wiederaufnahme der Friedensgespräche zwischen der Regierung Myanmars 
und der Karen National Union; 

 e) den Zugang des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen zum östlichen Teil Myanmars; 

 2. verleiht ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck 

 a) über die laufenden systematischen Verletzungen der Menschenrechte, 
einschließlich der bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte, des Volkes von Myanmar, insbesondere diejenigen, die in den früheren 
Resolutionen über die Menschenrechtssituation in Myanmar genannt wurden, zuletzt in 
Resolution 58/247 der Generalversammlung und in Resolution 2004/61 der 
Menschenrechtskommission1; 
 b) über die Ereignisse vom 30. Mai 2003 und darüber, dass Daw Aung San Suu 
Kyi und Mitglieder der Nationalen Liga für Demokratie sich nach wie vor in Haft und unter 
Hausarrest befinden; 

 c) über die Tatsache, dass die Behörden Myanmars die Empfehlungen in den oben 
genannten Resolutionen der Generalversammlung und der Menschenrechtskommission 
noch nicht umgesetzt haben; 

 d) über die Tatsache, dass die Behörden Myanmars trotz wiederholter Anträge dem 
Sondergesandten des Generalsekretärs für Myanmar seit über sechs Monaten und dem 
Sonderberichterstatter seit fast zwölf Monaten keine Besuchserlaubnis erteilt haben; 

 e) über die Beschränkungen, denen die Nationale Liga für Demokratie und andere 
politische Parteien nach wie vor unterliegen und die ihre Teilnahme an der 
Volksversammlung verhindert haben; 

 3. fordert die Regierung Myanmars auf, 

 a) den systematischen Menschenrechtsverletzungen in Myanmar, namentlich den 
außergerichtlichen Tötungen, dem Einsatz von Folter, dem Einsatz von Vergewaltigung und 
anderen Formen von Angehörigen der Streitkräfte ständig verübter sexueller Gewalt, der 
Diskriminierung und den Rechtsverletzungen, unter denen insbesondere Angehörige 
ethnischer Minderheiten, Frauen und Kinder zu leiden haben, und den Verletzungen des 
Rechts auf einen angemessenen Lebensstandard ein Ende zu setzen, die volle Achtung vor 
allen Menschenrechten und Grundfreiheiten sicherzustellen, die Straflosigkeit zu beenden 
und gegen alle, die Menschenrechtsverletzungen begehen, zu ermitteln und sie vor Gericht 
zu stellen, einschließlich Angehöriger der Streitkräfte und anderer Staatsbediensteter, 
gleichviel unter welchen Umständen;  

 b) sicherzustellen, dass die nächste Tagung der Volksversammlung alle politischen 
Parteien und Vertreter und alle großen ethnischen Gruppen, die nicht durch eine politische 
Partei vertreten sind, voll mit einschließt, dass den Teilnehmern die Vereinigungsfreiheit 
und das Recht der freien Meinungsäußerung gewährleistet wird, einschließlich der 
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Medienfreiheit und des unbehinderten Zugangs zu Informationen für das Volk von 
Myanmar, und dass die Sicherheit aller Teilnehmer garantiert ist; 

 c) die Demokratie wiederherzustellen und die Ergebnisse der Wahlen von 1990 zu 
achten, indem sie unter anderem die Führung der Nationalen Liga für Demokratie, 
namentlich Daw Aung San Suu Kyi und die Mitglieder der Liga, die am oder nach dem 
30. Mai 2003 inhaftiert wurden, sowie alle anderen aus Gewissensgründen inhaftierten 
Personen unverzüglich und bedingungslos freilassen, und die fortdauernde Drangsalierung 
der Liga und anderer politischer Parteien zu beenden und die Wiedereröffnung der Büros 
der Liga im ganzen Land zu gestatten; 

 d) alle politischen Gefangenen, die in Haft oder Strafgefangenschaft gehalten 
werden, unverzüglich und bedingungslos freizulassen; 

 e) mit internationaler Kooperation eine umfassende und unabhängige 
Untersuchung der Ereignisse des 30. Mai 2003 in Depayin einzuleiten, wie dies die 
Generalversammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung verlangte; 

 f) mit dem Sondergesandten und dem Sonderberichterstatter uneingeschränkt 
zusammenzuarbeiten, um in Myanmar einen Übergang zu einer Zivilherrschaft herbeiführen 
zu helfen, und sicherzustellen, dass beide ohne weitere Verzögerung vollen, freien und 
ungehinderten Zugang zu Myanmar erhalten und dass niemand, der mit dem 
Sondergesandten, dem Sonderberichterstatter oder einer internationalen Organisationen 
kooperiert, in irgendeiner Form eingeschüchtert, drangsaliert oder bestraft wird, und 
dringend die Fälle derjenigen zu überprüfen, die gegenwärtig von solchen Strafmaßnahmen 
betroffen sind; 

 g) mit hohem Vorrang zu erwägen, Vertragspartei aller einschlägigen 
Menschenrechtsübereinkünfte zu werden; 

 h) unverzüglich tätig zu werden, um in vollem Umfang konkrete Gesetzgebungs-, 
Exekutiv- und Verwaltungsmaßnahmen zur Beseitigung der Praxis der Zwangsarbeit durch 
alle staatlichen Organe, einschließlich der Streitkräfte, durchzuführen, mit der 
Internationalen Arbeitsorganisation zusammenzuarbeiten und die Empfehlungen der 
Untersuchungskommission vollinhaltlich umzusetzen, die eingesetzt wurde, um zu prüfen, 
inwieweit Myanmar das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation von 1930 
über Zwangs- oder Pflichtarbeit (Übereinkommen 29) einhält; 

 i) der Rekrutierung und dem Einsatz von Kindersoldaten unverzüglich ein Ende 
zu setzen und mit den zuständigen internationalen Organisationen voll 
zusammenzuarbeiten, um die Demobilisierung der Kindersoldaten, ihre Rückkehr an ihre 
Heimstätten und ihre Rehabilitation im Einklang mit den Empfehlungen des Ausschusses 
für die Rechte des Kindes4 sicherzustellen; 

 j) der Politik der systematischen Vertreibung von Personen sowie anderen 
Politiken, die zur Vertreibung innerhalb Myanmars und zu Flüchtlingsströmen in die 
Nachbarländer führen, ein Ende zu setzen, den Binnenvertriebenen den nötigen Schutz und 
die erforderliche Hilfe zu gewähren und das Recht der Flüchtlinge auf freiwillige Rückkehr 
in Sicherheit und Würde unter Beobachtung durch geeignete internationale Organisationen 
zu achten; 

 k) den Vereinten Nationen und internationalen humanitären Organisationen 
unverzüglich sicheren und ungehinderten Zugang zu allen Teilen Myanmars zu gewähren, 

_______________ 
4 Siehe CRC/C/15/Add.237. 
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um die Bereitstellung humanitärer Hilfe sicherzustellen und zu gewährleisten, dass sie zu 
den hilfsbedürftigsten Bevölkerungsgruppen gelangt, einschließlich der Binnenvertriebenen 
und der Rückkehrer; 

 l) gemeinsam mit allen ethnischen Gruppen, mit denen noch keine 
Waffenruhevereinbarungen unterzeichnet wurden, im Wege des Dialogs und mit friedlichen 
Mitteln die unverzügliche Beendigung des Konflikts anzustreben; 

 m) einen klaren und detaillierten Plan für den Übergang zur Demokratie 
auszuarbeiten, der konkrete Zeitvorgaben enthält und alle politischen Gruppierungen und 
ethnischen Volksgruppen so einbezieht, dass ein transparenter und alle Seiten 
einschließender Prozess gewährleistet ist; 

 4. ersucht den Generalsekretär, 

 a) auch weiterhin seine Guten Dienste zur Verfügung zu stellen und mit der 
Regierung und dem Volk Myanmars, einschließlich aller für den nationalen 
Aussöhnungsprozess in Myanmar maßgeblichen Parteien, weitere Gespräche über die 
Menschenrechtssituation und die Wiederherstellung der Demokratie zu führen; 

 b) jede erforderliche Unterstützung zu gewähren, um seinen Sondergesandten und 
den Sonderberichterstatter in die Lage zu versetzen, ihr Mandat voll und wirksam 
wahrzunehmen; 

 c) der Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung und der 
Menschenrechtskommission auf ihrer einundsechzigsten Tagung über die Fortschritte bei 
der Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 5. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer sechzigsten Tagung 
fortzusetzen. 

76. Plenarsitzung 
23. Dezember 2004 


